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§ 361 ABGB Miteigenthum.

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

§361.

Wenn eine noch ungetheilte Sache mehrern Personen zugleich zugehort; so entsteht ein gemeinschaftliches
Eigenthum. In Beziehung auf das Ganze werden die Miteigenthimer flr eine einzige Person angesehen; in so weit
ihnen aber gewisse, obgleich unabgesonderte Theile angewiesen sind, hat jeder Miteigenthimer das vollstandige
Eigenthum des ihm gehdrigen Theiles.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/361
file:///

	§ 361 ABGB Miteigenthum.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


